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niedrige menschliche Rachégelüste ausgetobt haben InNO-
SCN, entbehrt nıcht eines sroßen sıttlichen Gedankens.S1Ee ist ja 1m Grunde gedacht als unerbittliche Sühne LÜr
einen Massenmord, der noch dazu unter Verletzung einesEides verübt worden WAar Kın solches Verbrechen W:nach der Überzeugung der damaligen Menschen etitwas So
Schreckliches, daß ihnen die Strafe, die entsprechend derallgemein anerkannten Kollektivverantwortung vollzogenwurde,. durchaus Serecht und ANSCMESSECHN erscheinen
IMu

Die erschütternde Erzählung Von der Rache der (3
baoniten un der Heldenfrau Resphah findet einen VT -sönlichen Abschluß Dawid, offenbar tiei bewegt VO  vn deroßen Tat der Resphah, 1äGt die Hingerichteten samt denÜlberresten der Leichen Sauls un Jonathans ım Familien-
grab des Kisch, des Vaters Sauls, beisetzen. Die Sühne
ar geleistet; darum verkündet der letzte Satz cdiesesdüsteren Abschnittes: „Daraufhin schenkte (zott demand wlieder sejne Huld.‘‘

Gedanken und KRatschläg Testaméntdes Priesters
Von TOLl. Dr ugust D Stieyr 0.-Ö.)

(Fortsetzung)
1 Wie errichtet IMa e1in rechtsgültiges Testament?riesters  niedrige «i£;'e;i%«:hliqhe "‘Ré‘chégelüs£e ; a.usgetobt haben mö-  gen, entbehrt nicht eines großen sittlichen Gedankens.  Sie ist ja im Grunde gedacht als unerbittliche Sühne für  einen Massenmord, der noch dazu unter Verletzung- eines  Eides verübt worden war. Ein solches Verbrechen war  nach der Überzeugung der damaligen Menschen etwas so  Schreckliches, daß ihnen die Strafe, die entsprechend der  allgemein anerkannten Kollektivverantwortung vollzogen  wurde, durchaus gerecht und angemessen erscheinen  mußte.  Die erschütternde Erzählung von der Rache der Ga-  baoniten und der Heldenfrau Resphah findet einen ver-  sönlichen Abschluß. Dawid, offenbar tief bewegt von der  oßen Tat der Resphah, l1äßt die Hingerichteten samt den  Dl  berresten der Leichen Sauls und Jonathans im Familien-  grab des Kisch, des Vaters Sauls, beisetzen. Die Sühne  war geleistet; darum verkündet .‚der letzte Satz dieses  düsteren Abschnittes:  „Daraufhin  ‚ schenkte Gott dem  Land wieder seine Huld.‘“  Gedanken und Ratschläg  e zum Testamént  des Priesters  Von Prof. Dr. August Bloderer, Steyr (0.-Ö.)  (Fortsetzung)  HL _ Wie errichtet man ein rechtsgültiges Testament? _  AyAllgemeine Gesichtspunkte  Eine Erklärung des Letzten Willens ist eine Anord-  nung, durch die ein Erblasser sein Vermögen oder einen  Teil davon einer oder mehreren Personen widerruflich  äuf den Todesfall überläßt ($ 552 AbGB). Enthält die  letztwillige Verfügung eine Erbeinsetzung, so heißt sie  Testament; enthält sie aber nur andere Verfü  gungen,  so heißt sie Kodizill ($ 553 AbGB). Das  deutsche  7  Recht kennt diese Unterscheidung nicht, und in Österreich  ist sie dem Volke ziemlich fremd, ein Umstand, der mit-  unter zu Überraschungen und Enttäuschungen führt. Die  Formvorschriften sind für beide gleich. Findet sich also  im Letzten Willen ein Ausdruck wie: „Zum Erben meines  Vermögens setze ich ein  .‚ .. SO liegt ein Testament  vor. Der Erblasser muß .den Erben selbst einsetzen. Er  kann dessen Ernennung nicht einem Dritte  n übertragen  ($ 564 AbGB, $ 2065 BGB). So wäre die Er  klärung‚ sein  \  „„Theol.-prakt. Quaftalschrift“' . 1951.  15A)yAllgemeine GeSsicCchHtspüunNkte
Kine KErklärung des Letzten iıllens ıst eine Anord-

NUunNgGg, durch die eiIn Erblasser se1n Vermögen der einen
e1l davon einer oder mehreren Personen widerruflich
aul den Todesfall überläßt 552 AbGB) Enthält die
letztwillige Verfügung eine FErbeinsetzung, heißt sS1€e

n i enthält STE aber 1Ur andere VerfüSUNgeEN,heißt S1e Kodizill 953 Das deutscheRecht kennt diese Unterscheidung N1IC und 1n Österreich1StT S1e dem Volke ziemlich iremd, eın Umstand, der miıt-
unter Überraschungen und Knttäuschungen führt Die
Formvorschriften SInd Tür beide gleich. Findet sıch als
im Letzten Willen ein Ausdruck wIie: „Zum Erben melnesVermögens seize ich eın > legt e1In Testament
VOT. Der Erblasser muß den Erben selbst einsetzen. Erkann dessen Frnennung nıcht einem Dritte übertragen564 AbGB., 2065 BGB) So wäre die Erklärung‚ SeIN
„‚ INe0l.-Dprakt. Quartalschrift‘ 111 1951 15



Bloderer, Das Testament aes Priesters
Vermögén dem Pfarrer übergeben zu haben, daß damit
schalten un walten könne, wI1e wolle, keine gültıge
letztwillige Verfiügung, ach dem natürlichen Sittengesetz
entscheıdet der W iıille des Erblassers darüber, wem seın
Nachlaß zulallen soll aber as posılıve Recht verlangt,
daß dieser Wiılle 1n der gesetzlich vorgeschriebenen Form,
1im Zustand der vollen Besonnenheıt, mıt Überlegung un
Ernst, irel VO Zwang, Betrug und wesentlichem Irtrtum
rklärt werde 565 AbGB). Iie Verstandes- und Wiıl-
lensmängel, die SONS schon 1n Jus Unı Maoral eine sroße
Rolle spielen, hıeten be1 1estamenten einen Tummelplatz
FÜr Erbschaftsprozesse. { )a der Waille des KErblassers klar
Yrklärt werden muß, genugt eine bloße Bejahung eines
ihm gemachten Vorschlages nıicht Es hesteht jedoch eın
Zweifel darüber, daß unter Umständen uch durch Ze1-
chen, durch Kopfnicken, eine klare Krklärung a.D-
gegeben werden ann,

Grundlegend ıst terner dıe Testierabsicht. Schreibt
jemand einem FHreunde eıinen Brlei des Inhalts, W1€e
testıeren wolle, ist dieser Briel, uch WE zufällhg
alle Förmlichkeiten eigenhändig geschrieben un
terschrieben gewahrt SInıd, doch eın Testament, weil
der Briefschreiber mıt diesem Briei kein Testament C1I-
richten wollte uch eiINn Testamentsentwurti ist noch eın
Testament. och entscheidet die Überschrilt nicht Findet
sich e1INn Schritstück VOTL mıiıt der Überschriülft: ‚„ lesta-
mentsentwuriIi nıd hat dieses Schriftstück NUur die Be-
deutung „Entwurf”, aber nıcht endgültiges Testament,
Hegt eın rechtskräftig erklärter Letzter Wiılle VO  — Hat
aber der UuUSdrucCc „Entwurf” die Bedeutung: Gegensatz
ZUL Keinschriit, lıegt eın rechtsgültiges Testament VOL:
Wenn der Erblasser die Korm e1ines Wunsches der einer

Bitte wählt, annn CS zweifelhait SEeIN, aD eine etzt-
willige Anordnung habe treffen wollen. Kın hinterlassener
Brief, 1n dem er Erblasser selne Verwandten Bıtten
betreifs seines Vermögens richtet, muß nıcht ohneweıiters
als Testament behandelt werden. Der Erblasser ıst Figen-
Lumer selines Vermögens, braucht darum nıcht Dit-
ten, kann befehlen, kann anordnen. Kıs ist allerdings
zuzugeben, daß der Imperatıv nıcht allen Leuten legt.

Zwang, Betrug, Mangel Besonnenheıt un wesent-
hcher Irrtum machen eine letztwilli Verfügung ungültig.
Bloßes Zureden begründet keinen Wang, wohl aber Tät-
lichkeit. KEs ıst aber immerhin denkbar, daß esetzliche
rDen, dıe sich zurückge:setzt-f-ühlgn‚ 1n einem rbschaits-
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an  E  D  27  7 fiiöidéfér‚ \Das_ Te_sbamerfii des 1P>rlesters  “  'pr;'(')z'eß{ gégén.’dén Teéfäjnentserben di1rchudri:ngen‚: wenn  sie dartun können, daß ein seniler, einfältiger Erblasser  durch kräftiges, inständiges, immer wiederholtes Zureden  im Sinne der Beeinflußung testiert hat. Mangel an Be-  sonnenheit liegt vor, wenn eine letztwillige Erklärung im  Zustand : der Raserei, des Wahnsinns, des Blödsinns oder  der Trunkenheit erfolgte. Wenn nur bewiesen werden  kann, daß .der Erblasser nicht im Vollbesitz seiner Geistes-  kräfte gewesen ist, bleibt das Testament gültig. Mangel an  Besonnenheit wird auch bei Verschwendern und bei ‚Per-  sonen unter 18 Jahren angenommen. Gerichtlich erklärte  Verschwender können nur über die Hälfte ihres Ver-  mögens testieren, die andere Hälfte fällt den gesetzlichen  Erben zu. Unmündige sind unfähig zu testieren, Minder-  jährige unter 18 Jahren können nur mündlich vor Ge-  richt testieren, wobei sich das Gericht überzeugen muß,  daß der Minderjährige seine Erklärung frei und mit Über-  legung abgibt, was im Protokoll zu vermerken ist ($ 569  AbGB). Personen unter 18 Jahren können auch ein münd-  liches notarielles Testament errichten.  Wesentlicher Irrtum liegt nur bei Verwechslung von  Personen und Sachen, nicht aber schon bei falscher Be-  nennung vor ($ 570 AbGB). Der Irrtum im Motiv macht  ıdas Testament nur dann ungültig, wenn bewiesen werden  kann, daß der Wille des Erblassers einzig und allein auf  diesem irrigen Grund beruht habe.  Unfähi  zu testieren sind Ordenspersonen mit feier-  lichen Gelübden ($ 573 AbGB). Sie können. dies nur, wenn  1. der Orden die besondere Begünstigung erlangt hat, daß  seine Mitglieder testieren können, z. B. der Deutsche Or-  den, dessen Mitglieder mit allgemeiner Bewilligung des  Hoch- und Deutschmeisters testieren können. Johan-  niter-Ordensritter und Redemptoristen sind testierfähig.  2. Wenn die Ordenspersonen Dispens von ihren Gelübden  erhalten haben, z. B. ein säkularisierter Benediktiner oder  Kapuziner. 3. Die Mitglieder der staatlich aufgehobenen  Klöster, Stifte und Orden. 4. Wenn Ordenspersonen in  einem solchen Verhältnis angestellt sind, daß sie vermöge  der politischen Verordnungen nicht mehr als Angehörige  des Klosters, des Stiftes oder des Ordens angesehen wer-  den und vollständig Eigentum erweirben können, wenn  z. B. ein Benediktiner Diözesanbischof wird. Für Ordens-  priester, die auf Pfarren wirken, die einem Stifte inkor-  poriert sind, gilt dies natürlich nicht. Auch über sein  eculium kann der Ordensmann nicht testieren. Dieses  fällt dem Kloster zu.  15°p1w2>zeßr gegen. den Testamentserhen durchdringen, WCNN
S1e dartun können, daß eın senıler, einTältiger Erblasser
durch kräftiges, inständiges, immer wıederholtes Zuredeni1m Sinne der Beeinflußung testiert hat Mangel Be-
sonnenheit legt VOr, WEeNnN eine letztwillige KErklärung 1
Zustand der KRaserei, dies Wahnsinns, des Blödsinns der
der Irunkenheit erlolgte. W enn IYHI: bewlesen werden
kann, daß der Erblasser nıcht 1m Vollbesitz seliner (zeistes-
kräfte SEWESCN ist bleibt das Testament gültig. ange. an
Besonnenheit wırd uch bei Verschwendern und Del Per-
SONeN untier Jahren angenommMen. Gerichtlich erklärte
Verschwender können 1Ur ber die Hälfte ihres Ver-
mOgens testieren, die andere Hälifte tallt den gesetzlichenErben Unmündige sSınd unfTählg testieren, Minder-
jährige untier Jahren können TE mündlich VOF (1e-
TIC. testieren, wobei sıch das Gericht überzeugen muß,
daß der Mınderjährige SeINe KErklärung Irel und mıt her-
legung abgibt; W as iım Protokall Z vermerken ıst 569

Personen unter Jahren können uch EeIN. münd-
lıches notarıelles Testament errichten.

Wesentlicher Irrtum 1eg UL bel Verwechslung Vvon
Personen un Sachen, nıcht ber schon be]l talscher Be-
‚CNNUNS VOL 570 Der Irrtum im Maotiv macht
das J estament INUFL dann ungültig, WCNN bewiesen werden
kann, daß der Wille des Erblassers eINZIS und all_ein auf
diesem iırrıgen Grund beruht habe

Unfähi testıeren sind Urdenspersonen mıt teler-lichen G(elübden 573 Sie können. dies NUr, /CeNnn
der Orden die besondere Begünstigung erlangt hat, daß

SeINe Mitglieder testıieren können, der Deutsche Or-
den, dessen Mitglieder mıiıt allgemeiner Bewilligung des
Hoch- un Deutschmeisters testieren können. Johan-
nıter-Ordensritter und Redemptoristen sind testıerfählg.Wenn die Ordenspersonen Dispens VO ihren Gelübden
erhalten haben, eın säkularisierter Benediktiner der
Kapuziner. Die Mitglieder der staatlıch aufgehobenenKlöster, Stifite und Orden Wenn OUrdenspersonen in
einem olchen Verhältnis angestellt sind, daß S1Ee vermögeder politischen Verordnun nıcht mehr als Angehörigedes Klosters, des Stiftes des Ordens angesehen WTden und voliständig -Ei entum erwerThben können, WEeNN

eın Benediktiner Diözesanbischof wıird Für Ordens-
priester, die quit Pfarren wirken, die einem Stifte inkor-
poriıert sıind, gilt TES natürlich HIiC uch ÜüDer Se1InNn
eculium ann der Ordensmann nıcht testieren. Dieses

täHt dem Kloster
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Die Gültigkeit einer 1etztwilligen Verfügun richtet
sich ach dem Zeitpunkt inrer Errichtung BUE
376 Eln rechtsgültig erklärter Letzter Wille
wird durch e1in später eintretendes Hindernis nıicht
ungültig un eın ungültig erklärter durch den späteren
Wegfall des Hındernisses nıcht gültig. Kınige prak-
T1S k dem Gesagten se1en Jer angeführt.
Man bezeichne diıe Erben oder Legatare NauU, daß
ıhrer Identität eın Zweifel obwalten kann. Die Angabe
der Anschrift oder des Verwandtschaftsgrades ist nicht
notwendig, kann aber VOoONn Vorteil sSeIN; denn. Personen
mıiıt dem Namen Kranz Huber, Karl Mayer oder Josel
Gruber könnte uch schon 1n einem kleineren rte
mehrere geben. Die Bezeichnung: Ich Seize melnen Bru-
der Karl Z Erben eın, Senugtl; ehbenso: Ich seize den
Bischo{i V O ZUM Erben eın (laut Eintsch 1879
ist damit der jewellige Diözesanbischof{f gemeint)*). Mit der
Bezeichnung: Ich sSeize die Person ZU Erben eIn, bel der
iıch ZUT Zeıt meılnes Todes: meınen dauernden Aufenthalt
habe, kann uch eine juristische Person, en Kloster
der eine Gemeinde, gemeınnt SeIN. Kın pensionierter Pfar-
DA S  — JE hält sich hbei seinem Bruder auft. Er rechnet da-
mıit, daß ( bel ihm bleibt, un testiert 1881 der angegebenen

Infolge der Erkrankung des Bruders übersiedelt er
1n eın Kloster un: stirbt dort Dann wird das Kloster
rbe Oder Eın Erblasser ist ın der etzten Zeıt SEeINES
Lebens ın der Armenversorgung im Versorgungshaus SE-

rhbe wird die (emeinde. Gültig und hinreichend
klar ist uch die Kinsetzung mehrerer, nıcht namentlich
benannter Personen, wenn sS1ie sonst näher bezeichnet
sind, Ich seize Erben meınes Vermögens zehn
Arme der (emeinde e1IN, die VO Bürgermeister / he-
stimmen sSind Gültig ist uch: Zum Erben me1nes Ver-
MÖSgENS SEeIizZe ich die Person e1In, die mich zuletzt gepflegt
hat. Der KErblasser meınt damıt eventuell seine Nichte, die
ıhn pflegt. z  1€e€ aber, WEeNN sıch einer gefährlichen
Operation unterzıehen, ım Spital hleiben muß und dort
nach einem nalben Jahr stirbt? Das Spital: hat nıcht
einsetzen wollen. Setzt en Priester die Armen hne
nähere Ortsangabe Zzu Erben e1n, wird sSe1n Nachlaß,
W hleibend apf _ einem Benefizium instalhert wWar,

Kıne Behörde, l Bezirkshauptmannschaft, Bischö6fliche:
Ordinariat, Kreisgericht, Diözesangericht, kann nicht en
eingesetzt werden, da S1e zeine Jur1ı1stische Person Nnd a  er
nıcht erbfähig ist



dem L-okalarrr'1énfondä des ÖOrtes, bzw. der politisbhén Ge
meinde zugewlesen, WwWOo C zuletzt angestellt wWar; hatte
eın Benefizium ınne, dann wird der Nachlaß der Ge-
meinde überwiesen, W O zuletzt gewohnt hat. Setzt
jemand seine Seele hne nähere Bestimmung ZU Erben
e1n, wIıird eın Drittel des Nachlasses Tür Messen —_
wendet, WEel Driıttel werden dem JL .okalarmenınstıtut mit
der Verpflichtung zugewlesen, daß diıe Armen {Ür den
Verstorbenen beten haben (Hoidekret VOoO 1812,
1G5 Diese Verfügung 1st eın Nachklang einer
Bestimmung Justinians (Cod 1, Z 205 Cod 1 S} 46), daß
Erbeinsetzung qufi Gott die Heiligen und die Armen der
kırche ZUFTF Durchführung übergeben werden solle Fine
ähnliche Bestimmung gilt Jaut glieichem Ho{idekret, WECNN
der Geistichkeit eine Summe qaufi Iromme Werke legıert
wird, die ZUTF uhe und Retiung der Seele des Erblassers
verwendet werden soll KEin Drittel wird Tür Messen, ZW.e1
Drittel qals Almosen Lüur die Armen mıiıt der Auflage ver-
wendet, TÜr den Erblasser e1INn angemessenes Gebet Overrichten. Ist den Dienstboten etwas vermacht und sind
sS1Ee bloß durch das Dienstverhältnis näher bestimmt, S
Ssind die gemeınt, die ZU  — Zeit des Ablebens des Erblas-
SCI’S In dessen Dienstverhältnis gestanden sind: aqaußer
sprechen Vermutungsgründe dafür, daß die gemeınt sind,
die Z Ze1it der Frrichtung des Testaments 1m Dienst-
verhältnis standen.

Bel Vermächtnissen sehe INa  z darauf, daß die Summe
angegeben und die Sache bezeichnet :

eindeut1g beschrıeben ıst. Man übersehe den Unterschied
zwischen Erbschait un Vermächtnis nicht 535 O E Z
Dem Nichtjuristen 1st diese Unterscheidung viıelfiach nicht
geläufig. Daraus erklären sich die unklaren Ausdrücke,
die sıch oit ın Testamenten finden, daß nıcht
immer leicht ist, unterscheiden, ob eine Erbeinsetzung
oder e1in Vermächtnis vorliegt. Miıtunter ist sehr
schwer, den Wiıllen des Erhblassers testzustellen. EKs ıst
daher angebracht, klare Bezeichnungen wählen. Wenn

also 1 Testament heißGt Zum Erben me1lnes Ver-
mOögens seize ich arl Mayer e1in, meıne Bibliothek MGES
mache ich dem Theologen Josef Huber, annn ist die Aus-
drucksweise eindeutig, arl ayer ist Erbe, Josei Huber
ist Legatar. Huber hat kein TOTreCHL, sondern eın Kor-
derungsrecht. Steht aber.geschrieben: Zum Erben meiner
Bibliothek seize ich den eologen Josei Huber eiIn, das
rige vermache ich arl Mayer, dann ist Mayer ITrOLZ-
dem rhbe und Huber Legatar. Es Hiegt eine unklare Aus-
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drucksweise VOTL, aber der Wille des Erblassers ist leicht
festzustellen. Dem Huber ıst eine Sache vermacht, dem
Mayer” ein Erbteil, nämlich das übrige. He1ißt 6S Was
ach Begleichung meıner Schulden, die qut meiınem
Hause lasten, übrig blleibt, vermache 1C Franz Brunner,
dann: 1st Brunner rbe der Meın effe Franz soll 5000
Schilling erben, das andere vermache iıch melner Nichte
Elisabeth Elisabeth ist Erbin, der elIte ist Legatar. Um-
faßt aber der ermachte Gegenstand das gesamte Ver-
mOögen, ann ist der 1nr dem Gegenstand Bedachte TOEZ-
em Erbee und nıcht hloß Vermächtnisnehmer. Wenn eiINn
Gelehrter, der eiIne wertvolle Bibliothek besıitzt, testiert:
Ich vermache me1lne Bıbliothek meınem Neffen Karl,
Theologiestudenten 1n A., un iinden sıch 1m Nachlaß
quber der Bıbliothek 1LUFr eın Daar alte W äsche- und
Kleidungsstücke, dann 1st der effe arl Erbe, denn
ist qu{i das B Vermögen des Gelehrten eingesetzt.

Bei begünstigten Vermächtnissen tallen Anfallstag un
Zahlungstag AaININCNH, das he1ißt, S1€e können sogleich
geiordert werden 685 während 1eSs bel
deren erst ach einem ahre, VO ode des Krblassers
an serechnet, der all ist In der Praxis ann allerdingsuch bel begünstigten Vermächtnissen dıe Auszahlung
nicht sogleich erfolgen. Begünstigt sınd kleine Belohnun-
SCN des Dienstgesindes und iIiromme Vermächtnisse. Zu
den TOoMMEN Vermächtnissen gehören ach dem bürger-
lichen Recht nıcht HUE solche, die LUr religiöse Zwecke
bestimmt sind, sondern auch solche. die Tür die
Armenpflege der LÜr eın Ferienheim bestimmt siınd Das
bürgerliche Recht zieht den. Kreis weıter als das kirch-
liche

Am besten verwendet INnan bei der FKinsetzung der
Erben un be1 der Bestimmung der Vermächtnisse denIndikativ der den Imperativ: „ICch selize e1IN .. „Mein
rbe soll SEIN .. SICH vermache .. „Dem soll
ausgefolgt werden .. Der dem römischen 6 e1gen-tümliche Imperativ ıst allerdings den Leuten unsereSS  HA  30  en  ‘e‚s' . Pnes IS  „Blofé;=r‚er  Vd1'*ucjk(swei-se Vor, fäß“er .der WV ille des- 'Er4bla"ss’ers> ist leicht  festzustellen. Dem Huber ist eine Sache vermacht, dem  _ Mayer ein Erbteil, nämlich das übrige. Heißt es: Was  nach Begleichung meiner Schulden, die auf meinem  Hause lasten, übrig bleibt, vermache ich Franz Brunner,  dann ist Brunner Erbe. Oder: Mein Neffe Franz soll 5000  Schilling erben, das andere vermache ich meiner Nichte  _ Elisabeth. Elisabeth ist Erbin, der Neffe ist Legatar. Um-  faßt aber der vermachte Gegenstand das gesamte Ver-  mögen, dann ist der mit dem Gegenstand Bedachte trotz-  dem Erbe und nicht bloß Vermächtnisnehmer. Wenn ein  _ Gelehrter, der eine wertvolle Bibliothek besitzt, testiert:  Ich vermache meine Bibliothek meinem  Neffen Karl,  Theologiestudenten in A., und finden sich im Nachlaß  außer der Bibliothek nur ‚ein paar alte Wäsche- und  Kleidungsstücke, dann ist der‘ Neffe Karl Erbe, denn er  ist auf das ganze Vermögen des Gelehrten eingesetzt.  Bei begünstigten Vermächtnissen fallen Anfallstag und  Zahlungstag zusammen, das heißt, sie können sogleich  gefordert werden ($ 685 AbGB), während dies bei an-  deren erst nach einem Jahre, vom Tode des Erblassers  an gerechnet, der Fall ist. In der Praxis kann allerdings  auch bei begünstigten Vermächtnissen die Auszahlung  nicht sogleich erfolgen. Begünstigt sind kleine Belohnun-  gen des Dienstgesindes und fromme Vermächtnisse. Zu  den frommen. Vermächtnissen gehören nach dem bürger-  lichen Recht nicht nur solche, die für religiöse Zwecke  bestimmt sind, sondern auch solche, die z. B. für die  Armenpflege oder für ein Ferienheim bestimmt sind. Das  _ bürgerliche Recht zieht den, Kreis weiter als das kirch-  liche.  S  Am besten verwendet man béi der Einsetzung der  Erben und bei der Bestimmung der Vermächtnisse den  Indikativ oder den Imperativ: „Ich setze ein  5 . Meın  Erbe soll sein  “, „Ich vermache  “ „Dem X soll  ausgefolgt werden  .‘“ Der dem römischen Recht eigen-  tümliche Imperativ ist allerdings den. Leuten unserer  _ Gegend nicht so geläufig. Man vermeide die Form des  Wunsches oder der Bitte. Man vermeide, soweit tunlich,  Bedingungen, Begründungen und Auflagen. Deren Inter-  retation ist nicht immer leicht, kann zu Zweifeln An-  laß  eben und zu Prozessen führen. Man vergesse nie,  daß Haß und Mißgunst meist schärfere Sinne haben als  Liebe und Gerechtigkeit. Als der ganzen Weisheit letzter  Schluß ergibt sich: Für den Inhalt einer letztwilligenGegend nıcht SO geläufig. Man vermeıde die Form des
Wunsches oder der Bitte Man vermeide, SOWwelt tunlich,
Bedingungen, Begründungen und Auflagen. Deren Inter-

retatıon ist nıcht immer leicht  ’ kann Zweifeln An-
aß eben und ZU Prozessen iühren. Man nlıe,
daß aß und Mißgunst meiıst schärfere Sinne haben als
Lauebe und Gerechtigkeit. Als der SaNzZzeh Weisheit letzter
Schluß ergibt sich: Für den Inhalt einer letztwilligen



L, 9as '

Verfügung ıst einzig un: allein der Will-ev des Erhla-s sSers
ausschlaggebend, Der der mMu Lormgerecht abgefaßt,
eindeutig, klar un:
ge]egl se1ın. mit Überlegung Zund Freiheılt nieder-

B) i)iéTestamentsformen—
Man kannn außergerichtlich oder serichtlich, schrift-

lich oder mündlıich, schrift!:ıch mıiıt un hne ABtestieren 577

Öffenfliche Testamentfe
Das serichtliche und das IM gleichzuhaltende otla-

riıelle Testament gehören den öffentlichen Lestamen-
ten, weil s1€e als öffentliche Urkunden gelten. Beiım g...
richtlichen Testament MUSSEeN die folgenden Personen
In Funktion iıreten /Zwel eidliche Gerichtspersonen,
VO denen einer Jün% dem ÖOrt, das Testament
errichtet Wird, das Rıchteramt zusteht. Es mMu dies
jedoch nıcht der Gerichtsvorsteher sSeIN. Die andere Per-
So kann uch eın Kanzleigehilte der der Protokoll-
tührer SeIN. An Stelle der zweıten Gerichtsperson kann
der Rıchter uch Weeı Zeugen beiziehen (88 9587 hHıs 590

Beim notarjellen: Testament muß der Notar einen
zweiten Notar Ooder dessen Stelle ZWeI1 Zeugen bei-
ziehen. Die Gerichtspersonen und die Notare mMmussen die
Kigenschaiten VO {ahigen Tiestamentszeugen besiıtzen,
und iür sS1e gelten betreffs der Erbteile oder Liegate die
gleichen Kinschränkungen, W1e€e S1e TÜr Zeu be1 pr1I-
vaten Testamenten testgelegt ‘‚Sil'ld (38 594—3596
Ist z B ın dem Testament, das dem Gericht verschlossen
überreicht wird, der Bruder des Rıchters bedacht, dann
ist dieses Vermächtnis nichtig. Das gerichtliche 1lesta-
ment annn ebenso W1€e das notarielle schrifblic-h der
mündlic errichtet werden.

a) Der Erblasser übergıbt dem (Ge-
rıcht der dem Notar eline schriftliche, VOo W INn 1immer

auch mıt Schreibmaschine geschriebene, ber VOo
ihm eigenhändıg unterschriebene Willenserklärung. Die
Übergabe mu persönlich ertfol Da die Übergabe
des Schriftstückes eın eil des est1erens ist, ist Stell-
vertretung nicht zulässig. Kann der Erblasser infolge
Krankheit der anderer Behinderung nıcht selbst EeT-
scheinen, dar{i der Akt uch 0801 Hause des
Testators vorsgenoMMEN werden. Der Au{satz wird VeTr-
siegelt un quf dem U-mschl-ag vermerkt, WeSSenNn Letzter



e darin enthalten 1ıst. Über den ganzen Vorgang
e1in Protokoll aufgenommen, as VOIL den Gerichts-personen der Notaren der Stelle der zweiten Amts-

person Von den beigezogenen ZwWel Zeugen unterfertigt
werden mu Das Datum des Protokalls gılt aqals Datum
des Festaments. W esentlich ist das Datum nıcht {[)Das
Testament bleibt gültig, uch wenn die Versiegelung der
die Auinahme des Protokolls übersehen worden wäre.
Nach Ausfertigung e1INes Kmpfangsscheines WI1rd das
Testament gerichtlich 1: einem verschlossenen Schränk
LTeuersicher verwahrt.e darin enthalten ist. Über den ganzen Vorgang  W  ein Protokoll aufgenommen, das von den Gerichts-  péi‘téofien’ oder Notaren oder an Stelle der zweiten Amts-  person von den beigezogenen zwei Zeugen unterfertigt  werden muß. Das Datum des Protokolls gilt als Datum  des Testaments. Wesentlich ist das Datum nicht. Das  Testament bleibt gültig, auch wenn die Versiegelung oder  die Aufnahme des Protokolls übersehen worden wäre.  Nach Ausfertigung eines Empfangsscheines wird das  Testament gerichtlich in einem verschlossenen Schrank  feuersicher verwahrt.  -  ; b) Mündlich. Der Erb  Jasser erklärt mündlich vor  den oben erwähnten Personen seinen Letzten Willen.  Darüber wird ein Protokoll aufgenommen, das wie ein  schriftliches Testament unterschrieben, versiegelt und  hinterlegt wird. Vom notariellen Testament ist das Testa-  ment, das in Form eines Notariatsaktes errichtet wird,  zu unterscheiden. Bei diesem entfällt die Aufnahme des  Protokolls.  ‚Der Testator kann persönlich oder durch einen Macht-  haber, ıder mit einer besonderen Vollmacht versehen  sein muß, ein öffentliches Testament zurückverlangen.  Damit hört aber das Testament auf, eine öffentliche Ur-  kunde zu sein, denn der Testator kann nur das private,  nicht aber das öffentliche Testament in eigener Ver-  wahrung haben. Ob es als privates Testament weiterhin  Geltung haben kann, hängt davon ab, inwieweit es den  Formvorschriften eines privaten Testaments entspricht,  ein Umstand, der nicht übersehen werden. .darf.  Das  Protokoll selbst darf nie ausgefolgt werden. Das münd-  lich errichtete Testament kann daher nie zurückverlangt,  wohl aber in jeder testamentarischen Form widerrufen  8  werden.  Der Vorteil eines  solcherart efrichteten Testaments  besteht darin, daß es als öffentliche Urkunde gilt, die  Vermutung der Echtheit für sich hat  310 der Zivil-  prozeßordnung) und der Gefahr der Unterschlagung  entrückt ist. Dem steht der Nachteil gegenüber, daß die  Errichtung mit Unkosten und mit besonderen Formvor-  schriften verbunden  äst:  Die öffentlichen Testamente  sind in Österreich relativ selten und wenig beliebt.  2.Private Testamente  a) Das eigenhändig geschriebene Te-  stament (Testamentum hol  o  Die einfachste  und billigste, in Österreich un  5 Domschl  and belieb)teste  \Mündlıch Der Erblasser erklärt Hundlch VOT
den ben erwähnten Personen seinen Letzten W ıllen.
Darüber wiıird ein Protokall auigenommen, as W1€ eın
schrittliches JTestament unterschrieben, versiegelt und
hinterlegt wird. Vom notariellen TLestament ist das Testa-
ment, das In Form eines Notariatsaktes errichtet wird,

unterscheiden. Bei diesem entTällt die Aufinahme des
Protokaolls.

Der Testator ann persönlıch der durch einen Macht-haber, der mit einer besonderen Vollmacht versehen
SeIN muß, eın öffenth.ches Testament zurückverlangen.
Damit hört aber das Testament auf, eine öffentliche Ur-
kunde se1ın, denn der Testator kann 1Ur das prıvate,
nıicht Her das öffentliche TLestament 1n eigener Ver-
wahrung haben als prıvates Testament weiterhın
Geltung haben kann, hängt davon ab, inwieweıt den
Formvorschriften eiINes prıvaten Testaments entspricht,;
ein Umstand, der nıcht übersehen werden darf Das
Protokoll selbst darf n1ıe ausgeliolgt werden. Das münd-
lich errichtete Testament kann daher n1ıe zurückverlangt,
wohl aber iın jeder testamentarıischen Form wıiderrulen
werden.

Der Vorteil eines solcherart efrichteten Testaments
besteht darın, daß als öffentliche Urkunde gılt, die
Vermutung der Echtheit TÜr sich hat 310 der Zavıl-
prozeßordnung) un der (refahr der Unterschlagung
entrückt ist Dem Sie der Nachteil gegenüber, daß die
Errichtung miıt Unkosten und mıt besonderen Formvor-
schrıtiten verbunden ıst. Die öffentlichen Lestamente
sind in Österreich relativ selten un weniıg behebt.

Priıvaie Testamente
Das eigenhändıg SESCHrILEHENE 4O

am nı (Testamentum hol Die eintachste
un billigste, 1n Österreich S  raphum).  Deutsc 1and beliebteste



Form des "Testa ente ist _ das 'eigenhändis geschriebeneJTestament, das qu{i eıne Novelle Valentinians {1L aus demJahre 446 zurückgeht.
Der Erblasser, der ber Jahre alt se1ın muß muß

das Testament eigenhändig schreiben und eigenhändig
unterschreiben 378 AbGB) Das sınd ach dem Öster-
reichischen bürgerlichen Recht die einzigen wesentlichen
Formvorschriften. Die Beisetzung des Datums un des
Ortes ist ratsam, ber nicht notwendigs. In Deutschland

29231 BGB) un In der Schweiz (Art 505 ZGB) sind '
mangelhaft datierte TLestamente ungültig, und wird
verlangt, daß und Datum eigenhändig geschrıeben
SInd. Das Testament kann miıt Tinte, Kreide, Bleisthiit der
teils mıiıt diesem Stoff un:! teils aıt jenem geschrieben
seI; kann auch stenographliert SeIN. uch der Stoif,
auf dem geschriıeben ist, ist Nebensache. Es kann qaut
einem Blatt Papıer, aut einer Visitkarte, qui einer Tafel,
auf einem Brett geschrieben stehen. Es genuügt, daß die
Schrift ür Schreibkundige lesbar ist Eın mıt SCchreib-
maschıne geschrıebenes Testament ist nicht eigenhändig
seschrieben. Kıne Unterschrifit 1n der Korm e1InNes Stam-

ighenaufdruckes gilt N1IC. als eigenhändige Unterschriuit.
1€e Unterschrift muß Ende der Urkunde stehen, das

heißt, gilt DUr das,; W as durch die Unterschrıitt gedeckt
ist Besteht die Testamentsurkunde AaUS mehreren Jät-
tern, ann soll INa  z s1e heiten oder numerleren. Es ist
nıcht notwendig, jedes Blatt TÜr sıch unterschreiben,
ann ber mıtunter VO Wert SeIN. Auft jeden. all ist
daraut achten  9 daß eın Zweiftel ber die Keihenfolge
der Blätter entstehen kann, beziehungsweise, daß jeder
Verdacht der Unterschiebung e1INes Blattes ferngehalten
wird. Die VerTfügungen, die nach der Unterschrift .Tolgen,
gelten nicht ird also Z ertigen Testament en Zusatz
gemacht, mMu eine eCue Unterschrift beigesetzt WEeI-
den Finschiebungen, die später zwiıischen den Zeıilen ader

Rand vom Erblasser gemacht werden, sind durch die
irühere Unterschrift gedeckt. Kın Zusatz VonNn Iremder
Hand gilt qals nıcht beigesetzt. Damit keine späteren EKin-
schübe von Iremder Hand gemacht werden können, ist

ratsam, die ANZC Fläche der Urkunde beschrel-
ben, daß eın Fleck e oder leere Helder miıt
Strichen auszufüllen. Ks ist besten, mıt dem vollen
Namen unterschreiben. Unter Umständen ann aber
der orName genügen, Z Euer Sohn KFranz. Nicht hın-
reichend wäre die Fertigung: Euer Sohn. Nach Österrei-



34 Rı C  9 Das Testame des PrY sters
chischem echt kann eın Blinder eigenhändig testiergn‚nach deutschem nıcht (8 9214 / BGB)

UIie Vorteile dieses Testamentes liegen qu{t der Hand.
Es braucht eın Zeuge beigezogen werden. Der Inhalt
bhleıibt sehe1ım, un xzönnen unerwünschte Einflüsse
INsSo leichter ierngehalten werden. Kın solches 1esta-
ment eriordert keine Auslagen, ann jederzeit a h-
geändert un ergänzt werden. Die Formvorschriften sınd
namentlich ach dem österreichischen bürgerlichen Recht
S!ı einTach, daß S1e Last nicht mehr einiacher se1n OÖOnn-
ten. Dadurch ıst die Gefahr eInes Formfehlers quf eın
Mınimum reduziert, INa  a} kann 9 tast ausgeschlossen.
Daher kommt © daß selbst Gerichtspersonen, Rechts-
anwälte un Notare VOI der Errichtung eines öffent-
lıchen Testamentes abraten un die AbTassung eiInes
selbstgeschriebenen Testamentes empiehlen. Allen diesen
Vorteilen steht LE der beachtenswerte Nachteil CN-
über, daß eIn solches Testament leichter unterschlagen
werden ann oder daß die Stelle nıcht auffindbar ıSt,

hinterlegt ist Kıs existıieren jedoch wWege
diesen Nachteilen aquszuweichen.

an Daar Winke selen angegeben. Eın Wesschneiden
der Unterschriltt ann dadurch verhindert werden, daß
die Zeilen qu{i der KRückseite der Urkunde quer Zu denen
aul der Vorderseite geführt werden. Kine Unterschlagung
ann durch dıie formgerechte AbTassung einer gleich-
lautenden Zweitschrift illusorisch gemacht werden., die
der Erblasser hel einem u Bekannten, bel einem
Nachbarspiarrer, hinterlegt. Auft der Zweitschrift kann
vermerkt werden: „Duplikat, mit dem Original vollstän-
dig übereinstimmend.““ Auf der Eirstschriait kann dıe An-
merkung gesetzt werden: „Kine gleichlautende Zweit-
schrıft ist anderswo. hinterlegt.” Zur Vermeidung VOonNn Un-
klarheiten mu sıch dann allerdings der Erblasser auch
der Mühe unterziehen, be]l elıner Änderung des 1Lesta-
mentes beide Fassungen, Original un Du lıkat, an-
dern da el Fehlen des Datums eventuel beide Testa-
mente, das rühere und das spätere, nebeneinander 1n
Geltung bleiben könnten, Soweıt sS1€e miıteinander vereın-
bar wAaren. Zur leichteren Auffindung des Testaments Im
Ernstfall soll dem Dechant der einem Nachbarspfarrer
der SONST einer Vertrauensperson angegeben werden,

sıch findet. Auf solche Weise lassen sıch Z1eM-
lıch qalle Nachteile ausgleichen, die mıiıt einem selbhst-
geschriebenen Te$ament verbunden seın könnten.



Bloderer, Das estamen: des Priesters

b) Dasl fremdhändige Testament !(T;eéta—
mentium allographum).B  OD  / Bloderer, Das Testament des Priesters  ‘b) Djas»fvrv-e.m di-1ärrldäig=e Téstame‘#t !(feétä—.  mentum allographum). Die Formvorschriften für das  fremdhändig geschriebene Testament sind viel kompli-  zierter ($ 579 AbGB). Ein Erblasser, der seinen Letzten  'Willen von einer anderen Person schreiben läßt oder  eventuell mit Schreibmaschine selber schreibt, muß die  von wem immer geschriebene Urkunde eigenhändig un-  terschreiben. Ferner muß er vor ıdrei fähigen Zeugen,  von denen wenigstens zwei gleichzeitig anwesend sein  müssen, ausdrücklich ‚erklären, daß der Aufsatz seinen  Letzten :Willen beinhalte. Endlich müssen alle Zeugen  sich auf der Urkunde mit einem auf ihre Eigenschaft als  Zeugen hinweisenden Zusatz unterschreiben. Der Schrei-  ber des Testamentes’kann Zeuge sein. Er kann unter-  fertigen als Zeuge und Schreiber des Letzten Willens. Die  Zeugen müssen ihrem Namen beifügen: als Zeuge. Dieser  Zusatz muß jedoch nicht- von. jedem für sich beigefügt  werden; es genügt auch: als Zeugen. Es schadet auch  nicht, wenn die Zeugen angeben, mit wem sie gleichzeitig  -  anwesend waren. Die Unterschriften müssen auf der Ur-  kunde selber stehen. Das kann auch auf der Rückseite  sein. Ungültig wäre der Letzte Wille, wenn die Unter-  schriften der Zeugen auf einem eigenen Blatt oder auf  dem Umschlag stünden, in dem das Testament verwahrt  wird. Das Handzeichen eines Zeugen genügt ’nicht. Den  Inhalt des Testamentes brauchen die Zeugen nicht zu wis-  sen. Der Erblasser kann unterschreiben, wann er will,  vor oder nach den Zeugen. Die Erklärung eines Zeugen,  daß seine Unterschrift unecht sei, genügt, um das Testa-  ment zu Fall zu bringen. Es steht der Gültigkeit des  Testamentes nicht entgegen, daß dem Erblasser bei der  Unterfertigung die Hand geführt wurde. Hilft also jemand  einem zittrigen Greis bei der Unterschrift durch zarte  Führung der Hand, ‚so ist und bleibt dies eine eigenhän-  dige Unterschrift. Sie ist ganz nach dem Willen des Erb-  lassers mit erwünschter Hilfe zustandegekommen. Un-  gültig ist selbstverständlich jede Unterschrift, die mit Ge-  waltanwendung zustandegekommien ist. Einem schwachen,  alten Menschen wird z. B. von drei Männern ein Schrift-  stück mit der Aufforderung vorgelegt, dieses durch seine  Unterschrift als sein Testament anzuerkennen. Einer der  Männer erfaßt die Hand des sich weigernden Greises und  führt sie bei der Unterschrilt.  Der Erblasser muß ausdrücklich vor den Zeugen er-  klären, daß die Urkunde seinen Letzten Willen beinhalte.Die Formvorschriften 1Ur da
Iremdhändig geschriebene 1estament sind 1el kompli-
zierter 579 Ein Erblasser, der selinen Letzten
Wiıllen VO einer anderen Person schreiben 1äGt oder
eventuell mıiıt Schreibmaschine selber schreibt, muß die
V'O  e WEn immer geschrıebene Urkunde eigenhändig
terschreiben. Ferner muß VOTL drel Tahıgen Zeugen,
VO denen wenıgstens Zweı gleichzeltig anwesend Se1in
müÜüssen, ausdrücklich erklären, daß der Au{fisatz seinen
Letzten Willen beinhalte. Endlich mussen alle Zeugen
sıch qui der Urkunde mıt einem quti ihre Kigenschaft qls
Zeugen hinwelisenden 7Zusatz- unterschreiben. Der Schrei-
ber des J estamentes’ kann Zeuge SeIN. Er kann unter-
jertigen als Zeuge und Schreiber des Letzten Willens. Die
Zeugen mussen ihrem Namen beifügen: als Zeuge Dieser
Zusatz MmMu jedoch nıcht Von jedem LÜr sich beigefügt
werden: genugt auch: als Zeugen. ID schadet auch
Nicht, WENN die Zeugen angeben, mıiıt WE s1e gleichzeitig manwesend° Die Unterschrıtten mussen qut der Ur-
kunde selber stehen. Das ann uch qaut der KRückseite
SseIN. ngültig wäre der Letzte Waılle, WCNN die Unter-
schrıften der Zeugen qut einem eigenen Blatt oder quf
dem Umschlag stünden, In dem das Testament verwahrt
wird. Das Handzeichen eINeESs Zeugen nıcht Den
Inhalt des Testamentes brauchen die Zeugen nıcht WIS-
SeN. Der KErblasser ann unterschreiben, wüll,
VOT oder ach den Zeugen. Die Krklärung eines Zeugen,daß SeINE Unterschrift unecht Ssel  Ü} enugt, as TLesta-
ment all bringen. Es steht der Gültigkeit des
TLestamentes nıcht entgegen, daß dem Erblasser bel der
Unterfertigung die Hand geführt wurde. Hılft ISO jemand
einem zıttrıgen Greis beil der Unterschrift durch zarte
Führung der Hand, 1St nd bleibt 1€S eine eigenhän-
dige Unterschrift. Sie ist n ach dem Wiıllen des Erb-
assers mit erwünschter Hılfe zustandegekommen. Un-
gültig ist selbstverständlich jede Unterschrift, die mıiıt (ze-
waltanwendung zustandegekommen ast Einem schwachen,
alten Menschen wiıird VOIN rel ännern eiIn Schrift-
stück miıt der Aufforderung vorgelegt, dieses durch seine
Unterschrift als sein Testament aqanzuerkennen. Einer der
Männer eriaßt die Hand des sich weigernden (Jreises und
Tührt Ss1€ bel der Unterschriüft.

Der Erblasser muß ausdrücklich VOoOT den Zeugen CeI-
klären, daß die Urkunde seınen Letzten Wiıllen beinhalte.



de ste

Ermuß sie den Zeugen vorweisen, und daher muß S1e
ZUr and sein. Die Leugen mussen wIissen. daß S1e eın
Testament unterfertigen. Kann eine diesbezügliche aus-
drückliche KErklärung uch durch Zeichen abgegeben WEeI-
den? Dies äng Sanz VOon den Umständen aD Angenom-
MCN, eın Pfarrer wırd bei einem Unfall schwer ver-
Jetzt, daß nıcht mehr reden kann. Er hat och die
Krait, einen mıiıt Schreibmaschine geschrıebenen Testa-
mentsentwurf eigenhändig unterschreiben. Wenn er
u dre]l anwesenden Personen andeutet, s1ıe möchten
unterschreiben, un qauf iNTe Frage, ab 1es sSe1In Letzter
Wille sel, mıt dem Kopf nickt, ıst dies eine ausdrück-
liche Erklärung 1m Sinne des 5/9 AbGB). Nicht hın-
reichend aber ist laut Entscheidung, der gesunde
Erblasser aui die Mitteilung, daß die Zeugen ZUF Be1i-
seizung der Untersce
Kopf nıckt

hrıft gekpmmen wären, mıiıt dem

Man sieht, e1m iremdhändigen Testament ist qauft ıne
Reihe VO  e Formvorschriften Bedacht nehmen, und
darum kommt miıtunter VOT, daß eın iremdgeschrIie-
benes Testament iniolge eines Kormiehlers all OC-
bracht wird. Überdies sınd uch die Formvorschriften
ber die Zeugen Z beachten Ks sınd ausdrücklich rel

d Lahıge Zeugen erlorderlich. egen den Wiıllen des Erbhblas-
sers - und seinen eiıgenen Willen kann niemand Te-
stamentszeuge seln. Die Zeugen mÜüssen 1Iso mi1t Willen
dem KRechtsgeschäit sıch unterziehen. Absolut unfähıg als
Testamentszeugen sind Personen unter Jahren, inn-
lose, Blinde, Taube und Stumme Relativ unfählg sSind als
Testamentszeugen solche, die die Sprache des KErblassers
nicht verstehen. Gemeint ıst dabe1 die Sprache, 1n der der
Erblasser das Testament bekräftigt, nicht seine Mutter«-
sprache, uch nicht die Sprache, ın der das Testament
abgefaßht wurde. Wegen Befangenheit sıind relatiıv -
Tähige Zeugen der Bedachte, mMag rbe der bloß
Legatar sSeIN, terner des Bedachten Gatte, uch WCIlInNn die
Ehe eschieden oder nıchtis ist, des Bedachten Kltern
un \inder, uch uneheliche und adoptierte, des Be-
achten Großeltern, Enkel und Geschwister nd die mıiıt
ihm 1m gleichen Grad verschwägerten Personen uch
ach Auflösung der Lhe, Urc die die Schwägerschait
begründet worden WAar, terner des Bedachten hbesoldete
Hausgenossen unter der Voraussetzung, daß s1e seinen
Haushalt teilen. Der geseizliche Vertreter des Bedachten
ıst ähiger Zeuge. Die Angehörigen des Erblassers und



Prıes

seine b eso—ludé'ten Hausgenossen sind natüriich immer
SE fähige Zeugen, wenn sie im Testament nicht bedacht
sind. uch die Zeugen können untereinander verwandt
sSeIN. Es ist nıicht nöt1g, daß die Zeugen den Erblasser per-
Sönlich kennen, enn ons könnte eın Reisender 1n er
Fremde n1€e durch iremdgeschriebenes Testament testie-
Tell Es enugt, daß die Zeugen bestätigen können, daß In
der Person des Erblassers keıin Betrug un kein. Irrtum
unterlauien ist. Umgekehrt könnten selbst hHel einem DEe-
kannten Erblasser die Zeugen 1es nıcht bestätigen, Wenn
sS1e eiım TLestierakt etwa eines VOTSCZOSENEN Vor-
hanges den Erblasser nicht gesehen hätten.

Weıitere Verschärfungen der Formvorschriiten sind
TÜr den all VOL esehen, daß der Erblasser nıcht lesen
kann 581 Er muß den Auisatz VOo  - einem
Zeugen 1n Gegenwart der Wel anderen Zeugen, die den
Inhalt eingesehen haben, sich vorlesen lassen und De-
kräftigen, daß seinem Lietzten W illen gemäß sel. Der
Schreiber des Au{fsatzes annn Zeuge SeIN, ist ber V'OIL der
Vorlesung ausgeschlossen. Der Schreiber MmMUu aber nıcht

1DSO Zeuge se1InN. L1Iest Iso der Schreiber den Letzten
Willen VOT, annn sind relı weiıtere Zeugen notwendig.
Die Zeugen muUsSsen Sıch überzeugen, daß der rıchtige In-
halt vorgelesen wird. S1ie mussen 1so selber mitlesen der
die Vorlesung beaufsichtigen. Es genugt, daß der FErb-
lasser bel jedem Absatz die Frage, oh das (zelesene se1ıne
Letzten Willen gemä sel, bejaht.

W.enn der Erblasser nıcht schreiben kann, W as uch
bel einem Priester denkba ware, dann muß unter
Beobachtung der Vorschriften Tür das fremdgeschriebene
Testament anstatt seiner Unterschrait seımn Handzeichen
ın Anwesenheit aller TEe1I Zeugen eigenhändıg beisetzen

580 Daß dies uch e1Nn Fingerabdruck seln
kann, ist einleuchtend. Kıs ist ratsam, daß einer der Zeu-
SeN das Handzeichen muit dem Zusatz versieht:. and-
zeichen des Erblassers Das Handzeichen annn her
Wunsch uch gerichtlich oder notariell begläubigt WT - E Sden 204 Zivilprozeßordnung). Kın TrD1asser, der schre1-
hben kann, hat nıcht die Wahl, anstatt der Unterschrift
se1In Handzeichen beizusetizen. Er muß mıt seiınem Namen O  SA  RETertigen, außer WAare infolge Krankheit der Schwäche n
hiezu nıcht imstande. Nichts hindert ihn jedoch, seiner
eigenen Unterschrift uch och den Fingerabdruck
seizen

c) Das mün'dlicheTestg_m.eht 589 AbGB)



r!
il auch eın Priester 1n die Lage geraten kann,, münd-

lich testieren mUuUussen (z infolge eines Unfalles), ist
nıcht überflüssig, die Vorschrilften hlefür behandeln.

Jeder Errblasser ann mündlıch testieren 989) Weer
mündlich testiert, muß VOL drel Jahıgen Zeugen, die alle
dre]l sleicher Zeıt anwesend SEeIN. müssen und bestätigen
können, daß 1n der Person des FErhblassers eın Betrug
un kein Irrtum unterlauten ist, ernstlich, das heıißt 1n
Jestierabsicht, seinen Letzten W ıllen erklären. Die Leu-
SgeN MUSSenN sıch darüber klar SeIN, daß siıch eine
mündliche letztwillige Verfügung des Erblassers handelt.
Auch die bloße Bestätigung eINeSs schriftichen Aufsatzes
ann qals mündliche letztwillige Krklärung gelten.
Beispiel: Ein Erblasser, der infolge eines Un{falles auch
se1ın Handzeichen N1C beisetzen kann, Sibt qaut die
n gestellten Fragen durch Kopfnicken teıils sSeine LU
stimmung, teıils seline Nichtzustimmung betre{iis des qut
eın RBlatt Papier geschriıebenen Testamentsentwuries kund
Dadurch entsteht eine mündliche Jetztwillige Verfügung.
Diese drel Zeugen müssen den Letzten Wiıllen des Eirb-
aSSsSers der Nachwelt überlietern. Sie mussen ihn quizeich-
e  z der auizeichnen lassen, entweder jeder Tür sich
allein der alle drel gemeinsam. In jedem all aber MUS-
SC  > sS1e die Niederschrift eigenhändig unterschreıiben.
Dies MUu jedoch bei Lebzeıten des Erblassers geschehen.
Die Aufzeichnung wırd als schriftlich bezeugtes, münd-
lıches J1estament der Abhandlung zugrundegelegt. Liegt
eiım Tode des Jestators eın solcher Aufsatz VOL,; annn
lädt das Abhandlun sgerıicht die Zeugen V'OL', nımmt ihre
Außerungen hne ereidigung Protokall un MmMacC
das Protokaoll WI1Ie eın schriftliches Testament kund Die
SCH der Zeugen mussen inhaltlıch,. aDer nıicht WOTT-

lich übereinstimmen. Be1 widersprechenden LZLeugenaus-
N der WEeNnN sıch emn euge A die mündlichen AD
ordnungen des Jestators nıcht mehr eriınnern kann, 1ST
das Testament hınfällig, Fıne eiıdliche KFinvernahme der
Zeugen wird NUr dann VOTSCHOINLNEN, WECENN jemand, dem
daran gelegen ist, dies verlangt. Kann einer der Zeugen
nicht eidlich einvernommen werden, weil nıcht mehr

Leben ist oder weıl etitwa einmal Nn einer fal-
schen Zeugenaussage verurteilt worden WAar, dann genügt
die eiıdliche Faınvernahme der ZWel übrigen Zeugen. Sollte
uch dies nicht möglich sSeln, dann ware die mündhche
Willenserklärung unwirksam. Sind alsıo Zwel Zeugen S»
storben, ann annn der gesetzliche rbe durch das Ver-
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oderer, Aas des

langen ach eidlicher Einvernahme das mündliche Testa-
ment umstoßen, selbst dann, wenn zugibt, daß die
unbeeldete Aussage der Aufzeichnung durchaus richtig
un einwandirei Ist. Gegen diese Eventualhlität ann sıch
der Bedachte IUr dadurch schützen, daß selbst recht-
zeitig die eidliche Einvernahme der LZeugen verlangt.
uch die Verjährung schlebt einen Hıegel ein böÖös-
williges Vorgehen des gesetzlichen Erben VOTFT. Um
verhindern, daß e1in gesetzlicher LErbe, der quf den JTod
VOIL} ZWel Zeugen ewarte Nal uıch noch ach Jahren
durch die Forderung ach eidlicher Einvernahme das
Testament all bringen kann, hbestimmt 1487 AbGB,
daß drei Jahre ach der Kundmachung der unbeelıdeten
Aussage das J estament der Umstoßung durch das Ver-
langen qut eidliche Einvernahme der Zeugen entrückt ist
Die dreijährige Verjährungszeıt begmnt INn der Regel aıt
der Publikation des mündlichen Testamentes lauten

Begünstigte Testamente (88 597 — 600
sind solche, deren Gültigkeit das (zesetz ein-

achere Formvorschriften zuläßht. Dies ist der all be1
YTestamenten, die errichtet werden Orten, die
est der eme ähnliche ansteckende Seuche herrscht.
Darunter sind sehr schwere, Schrecken erregende, den
Verkehr hemmende Epidemien gemeınt; auf Schiffahr-
ten, un ZW AAar qut Seefahrten (nicht qaut Binnengewäs-
sern). Be1 solchen Testamenten gelten uch Personen, die
das Lebensjahr zurückgelegt aben, qls fähıge Zeugen;

werden HLE ZWel Zeugen geiordert. Der Schreiber des
TLestamentes ann Zeuge seın, un: bel (zefahr der AT
steckung 1st nıcht einmal notwendig, daß beide Zeugen
gleichzeitig gegenwarlıs SiNd. Solicherart errichtete Testa-
mente verlieren ihre Gültigkeıt sechs Monate ach dem
Aufhören der Seuche oder nach Beendigung der Seetahrt

Begünstigt sınd tlerner Miılitärtestamente. Zu den
begünstigten Personen zählen die aktiv dienenden der
in Versorgung eines Invalidenhauses stehenden Personen
des Soldatenstandes. Milıtärpersonen, die nıicht ZU So1-
datenstand gehören, sind NUur begünstigt z Zent des
Feldzuges oder uch 1ın Friedenszeiten, WEeNn sS1e ZUL See
auf einem Kriegsschiff In Dienstverwendung stehen.
Has Ende der Begünstigung T1 uch hiıer sechs Monate
ach Wegfall des Grundes ein, qu{f dem die Begünstigung
basıerte, Friedensschluß, Ausscheiden AaUS dem Mi-
htärdienst.

Nach 601 AbGB sınd JT'estamente, be1l d-enep Form-



fehler unterlaufen sind, ungültig un NIC bloß anfecht-es  5  fe1fler’ unti_erla1ifefl„ smd,.‘ung.ült'lg und Nic  t bloß anfecht- _  bar. Durch Anerkennung der Beteiligten, bzw. der gesetz-  lichen Erben kann ein solches Testament Gültigkeit er-  langen. Auch ıdurch ıdie Verjährung können letztwillige  Verfügungen Gültigkeit erlangen. So unterliegen z. B. der  dreijährigen Verjährungsfrist des $ 1487 AbGB: die An-  fechtung von Erbvertrag, Schenkung auf den Todesfall  und die Anfechtung eines Kodizills wegen Formmangels.  Die Verjährung des Anspruches auf Pflichtteilsergänzung  beginnt mit der Publikation des Testamentes. Nicht  unterliegen der Verjährung das Recht, die Unterschie-  bung und Fälschung eines Letzten Willens geltend zu  machen, der Anspruch des im Testament auf den Pflicht-  teil gesetzten Noterben und das Recht auf die Beseitigung  der gesetzwidrigen Belastung des Pflichtteils.  Das kanonische Recht steht als übernationales Recht  auf dem Standpunkt, daß für die Gültigkeit des Testamen-  tes der sicher feststehende Wille des KErblassers hin-  reichend ist, ohne deshalb den positiven Bestimmungen  der bürgerlichen Gesetze ihren Wert abzusprechen. Des-  halb hat can. 1513 die Bestimmung, daß die Erben er-  mahnt werden sollen, die Verfügungen des Erblassers zu  Gunsten ıder Kirche aus einem formlosen. Testament zu  erfüllen. Wenn auch die Interpretationskommission am  17. Februar 1930 entschieden hat, daß der Ausdruck  „Mmonere‘‘“ soviel bedeutet wie „vorschreiben‘‘, so ist doch  in jedem KEinzelfall auf die näheren Umstände Bedacht  zu nehmen. Bevor an die Erben eine Mahnung ergeht, ist  genau zu erwä  gen, ob überha-upt\Aussicht auf Erfolg  ‘b\esteht.  C) Aufhebung Ietztwlill-iger Anordnungen  _ Jede letztwillige Anordnung ist ihrem Begriffe nach  widerruflich. Ein Verzicht auf das Widerrufsrecht ist  nichtig. Eine letztwillige Verfügung kann widerrufen  werden:  _ 1. Durch die Errichtung eines neuen gültiéen Testa-  mentes. Ein früheres Testament wird durch ein späteres  gültiges. Testament nicht nur in Rücksicht ıder Erbein-  setzung, sondern auch in Rücksicht der übrigen Anord-  nungen aufgehoben ($ 713 AbGB). Aus dem Willen ıdes  Erblassers kann sich aber auch ergeben, daß das alte  Testament weiterbestehen soll und daß .das neue nur eine  Ergänzung darstelle, Durch €ein späteres Kodizill, deren  mehrere ynebeneinander bestehen 1<önnen‚}werdgn frü-bar. Durch Anerkennüngsg der Beteiligten, bzw. der gesetZ-lichen Erben kann e1in olches Testament Gültigkeit er-
langen. uch durch die Verjährung können JetztwilligeVerfügungen Gültigkeit erlangen. So unterlie en E: der
dreijährigen Verjährungsifrist des 1487 AbGB die An-
Iechtung VO  m Erbvertrag, Schenkung aut den 1Lodesfall
und die Anfechtung eines Kodizilis Kormmangels.
Die Verjährung des Anspruches auf Pflichtteilsergänzung
beginnt mıt der Publikation des Testamentes. Nicht
unterliegen der Verjährung das e die Unterschie-
bung und Fälschung eINeEs Letzten ıllens geltendmachen, der Anspruch des 1 Testament qanuıf den Pflicht-
te1l geseizten Noterben und das Recht au{f die Beseitigung
der gesetzwidrigen Belastung des Pflichtteils.

Das kanoniıische Hecht steht als übernathionales Recht
auf dem Standpunkt, daß 1Ür die Gültigkeit des Testamen-
tes der Ssicher jeststehende Wille des Erblassers NınN-
reichend ist, ohne deshalbh den positiven Bestimmungen
der bürgerlichen Gesetze ihren Wert abzusprechen. Des-
halb hat Can 1513 die Bestimmung, daß die Erben CI-
mahnt werden sollen, die Verfügungen des Erblassers
Gunsten 'ıder Kirche Aaus einem iormlosen. Lestament
erfüllen. W enn auch die Interpretationskommission

Kebruar 1930 entschieden hat  9 daß der Ausdruck
„monere‘ soviel bedeutet wWw1e „vorschreiben., ist doch
in jedem Einzelfall au{f die näheren Umstände Bedacht
Z nehmen. Bevor die Erben eine Mahnung ergeht, ist
genau erwäSCNH, obh überhaupt \ Aussicht qut KErfolg
besteht.
C) Aufhebung letztwilliıger Anordnungen

C Jede Jetztwillige Anordnung ist iıhrem Begriffe ach
wıderruflich. Eın Verzicht auf as Widerrufsrecht ist
nichtig. Kine letztwillige VerTügung ann wıderrutfen
werdenes  5  fe1fler’ unti_erla1ifefl„ smd,.‘ung.ült'lg und Nic  t bloß anfecht- _  bar. Durch Anerkennung der Beteiligten, bzw. der gesetz-  lichen Erben kann ein solches Testament Gültigkeit er-  langen. Auch ıdurch ıdie Verjährung können letztwillige  Verfügungen Gültigkeit erlangen. So unterliegen z. B. der  dreijährigen Verjährungsfrist des $ 1487 AbGB: die An-  fechtung von Erbvertrag, Schenkung auf den Todesfall  und die Anfechtung eines Kodizills wegen Formmangels.  Die Verjährung des Anspruches auf Pflichtteilsergänzung  beginnt mit der Publikation des Testamentes. Nicht  unterliegen der Verjährung das Recht, die Unterschie-  bung und Fälschung eines Letzten Willens geltend zu  machen, der Anspruch des im Testament auf den Pflicht-  teil gesetzten Noterben und das Recht auf die Beseitigung  der gesetzwidrigen Belastung des Pflichtteils.  Das kanonische Recht steht als übernationales Recht  auf dem Standpunkt, daß für die Gültigkeit des Testamen-  tes der sicher feststehende Wille des KErblassers hin-  reichend ist, ohne deshalb den positiven Bestimmungen  der bürgerlichen Gesetze ihren Wert abzusprechen. Des-  halb hat can. 1513 die Bestimmung, daß die Erben er-  mahnt werden sollen, die Verfügungen des Erblassers zu  Gunsten ıder Kirche aus einem formlosen. Testament zu  erfüllen. Wenn auch die Interpretationskommission am  17. Februar 1930 entschieden hat, daß der Ausdruck  „Mmonere‘‘“ soviel bedeutet wie „vorschreiben‘‘, so ist doch  in jedem KEinzelfall auf die näheren Umstände Bedacht  zu nehmen. Bevor an die Erben eine Mahnung ergeht, ist  genau zu erwä  gen, ob überha-upt\Aussicht auf Erfolg  ‘b\esteht.  C) Aufhebung Ietztwlill-iger Anordnungen  _ Jede letztwillige Anordnung ist ihrem Begriffe nach  widerruflich. Ein Verzicht auf das Widerrufsrecht ist  nichtig. Eine letztwillige Verfügung kann widerrufen  werden:  _ 1. Durch die Errichtung eines neuen gültiéen Testa-  mentes. Ein früheres Testament wird durch ein späteres  gültiges. Testament nicht nur in Rücksicht ıder Erbein-  setzung, sondern auch in Rücksicht der übrigen Anord-  nungen aufgehoben ($ 713 AbGB). Aus dem Willen ıdes  Erblassers kann sich aber auch ergeben, daß das alte  Testament weiterbestehen soll und daß .das neue nur eine  Ergänzung darstelle, Durch €ein späteres Kodizill, deren  mehrere ynebeneinander bestehen 1<önnen‚}werdgn frü-Durch die Errichtung eINes neuen gültigen Testa-
mentes. Eın früheres Testament wird durch eın späteres
gültıges Testament Nn1ıC. NUur 1ın Rücksicht der Erbein-
setzung, sondern uch 1n Rücksicht der übrigen Anord-
nungen aufgehoben /13 Aus dem Wiıllen des
KErblassers annn sıch aber uch ergeben, daß das alte
"Festament weiterbestehen soll und daß das eUue nUur eine
Ergänzung darstelle. Urc eın späateres Kodizill, deren
mehrere nebeneinander bestehen können, ; Werden ITrÜ-
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here Vermächtnisse oder Kodizille ur insoweit aufge-
hoben, als S1ıe mıt dem INn W1 erspruch stehen.
Kann man nicht ieststellen, welches Testament oder
Kodizıill das spätere ıst, gelten S1e nebeneinander.
Durch die Aufhebung des späteren JTLestaments lebt das
irühere, unversehrt gelassene Testament wieder aul Eine
mündliche rühere Anordnung lebht dadurch aber nıcht
wieder qut Um Unklarheiten vermeiliden,
ist angezeigt, be1i Frrichtung _eines Testamentes
das rühere vernichten.

Die derogatorische Klausel wurde durch die drıtte
Teilnovelle als nıcht bpig_esetgt erklärt 716 AbGB)
Diese Klausel bestand darın, daß einem Testament oder
Kodizili eın Vermerk beigefiügt wurde, jede Änderung des
Letzten Wuüllens, die N1C. mıiıt einem ‚estimmten Merk-
mal versehen sel, solle null und nıchtig sSeIn. Diese lau-
sel Wr be1 Winkeladvokaten sehr beliebt, die ke  1n
Interesse daran hatten, den Erblasser aufizuklären, W1e

ohne ıhre Hılfe eın Testament ahfassen könne.
Oftmals hatte der Erblasser selbst VON der Beisetzung
das Scheitern des Testaments
dieser Klausel keine Ahnung, und die Folge dävqn ar

Weiters wıird eın Testament aufgehoben durch aus-
drücklichen 1derruf AL Eın solcher hegt
VOTL), WEn der Erblasser schriftlich der mündlich 1ın der
Form eINer Jletztwilligen Anordnung erklärt, Se1n Letzter

sSel auigehoben. Eın schrittlicher Letzter Wille annn
uch mündlich und eın gerichtlicher uch außergericht-
hich aufgehoben werden oder anders Jede W1€
iImmer errichtete letztwillige Verfügung kann durch jed-
wede eInNes Lietzten ıllens wıiderrufen werden.

Stillschweigender Widerruf liegt beil Handlungen
des Erblassers VOT, Aaus denen aut seinen Widerruifswillen
mıt Sicherheit geschlossen werden kannn Solche and-
Jungen sind: Wesgschneiden oder Durchstreichen der
Unterschrift, Durchstreichen des Inhalts, Ausstreichen
der Zeugenunterschriften un ertilgung der Urkunde.
Kein Widerruf hegt V Wenn VO  - mehreren gleich-
lautenden Urkunden 1U  — eıne vernichtet wird. ;:Wenn der
Erblasser «C LE einzelnen Stücke eınes zerrissenen esta-
mentes selbst wieder zusammenklebt, bhleibt CS 1n Kraft
Weier sıch ber darauf berulft, muß beweisen, daß der
Krblasser e selbst zusammengeklebt hat Die Vernich-
Lung des Testaments annn ber Auftrag des LErblassers
auchflvon einem I?rit_ten VOTSCHOLILLIN: Wé1jden. Durch den

„Tmol-nrafi Quartalschrift““‘ IIL 1951



Testament noch nicht unuftrag allein wird aber das
tig, sondern erst miıt seıner Durchführung. Führt AL  Iso
der Beaufitragte die Weisung nıcht oder erst nach dem
ode des Erblassers AUS,
Kraft

ann .bleibt das Testament 11

Ein stillschweigender Widerruft liegt uch dann VOorT,
wenn eine dem Gericht der dem votar überreichte
etztwillige Anordnung zurückverlangt wird, der cdie

Kigenschaifiten eines Privatt  tamentes fehlen. Ihe Sa
cknahme allein hebt das Testament nıcht auf

es qals Privattestament bestehen annn Durch die Zurück-
nahme hört das Testament NUur auf, eıne öffentliche Ur
kunde Se1IN. qls Privaturkunde weıterhın {zel-
Lung haben kann, äng davon aD, ob die hiezu notwen-

igen Formvorschriıtten noch ertüllt Sind. Ist das nıcht
der Fall, annn ist das JTestament hinfällıs. Wird eın
notarielles Testament zurückverlangt, dann mMu darüber
eın Notariatsakt auigenommen werden Notarıats-
ordnung). Ein mündlich errichtetes gerichtliches oder
notarielles 1estament annn n1e zurückgefordert werden,.
weıl das Protokoll nicht ausgefolgt werden dart EKs kannn
aber selbstverständlich INn jeder zulässigen Form, auch
1n der Form eınes testamentium holographum, wıderrufen
werden.

ach ıeg eın vermuteter Widerruf eines Legats
vor, wenn der Erblasser die vermachte Forderung ein-

veräußert der S1€e ingetrieben, die vermachte Sach
Ee1IHNE andere umgewandelt hat, daß die Sache ihre
frühere Gestalt un ihren irüheren Namen verhert. Dei-
spiel: EFın Pfarrer hatte selne Pfarrkırche Z Krben e1in-
gesetzt. Seiner Haushälterin vermachte die Wert-
Japıere, die einen Wert Ön 4000 Schilling repräsentier-
ten Als der Pfarrer daran dachte, ın Pension zu gehen,
wollte sıch eın Haus kaufen und veräußberte die W ert-
papiere Hıs aut einen geringen est W e1 Wochen ach
dieser Veräußerung starh EL Herzschlag. {Die Haus-
hälterin erhielt als Legat H1U den kleinen est der W ert-
papıere, denn eine (reldsumme Wr ıhr nıcht vermacht
worden. Der Pfiarrer hatte übersehen, solort sein Testa-
ment äandern. Wäre der Haushälterin eine Summe
vermacht worden, Zes 4000 Schilling DAl dann hätte sS1e
die Summe erhalten mussen, uch der Kauf des
Hauses das ganze Bargeld verschlungen hätte



D) Wann wird C e:Ss tam $ iILN LTE am
Unwirksam wird e1In. Testament, Wenn der Bedachte

das rbe der das Vermächtnis nıcht annehmen will
oder nıiıcht annehmen kann und keine Eirsatzerben bestellt
worden sind. Dann &ritt Intestaterbiolge e1in. IDie testat-
erben sınd aber verpflichtet, die übrigen Bestimmungen
des Testamentes ertfüllen Schlagen uch die gesetzZz-
Hhchen Erben AaUuUS  E dann werden die JLiegatare verhältnis-
mäßig Erben betrachtet, aher Cdiese mussen eımne
formelle, ausdrückliche KErbserklärung abgeben. Sollte
uch 1€S nıcht durchführbar SeIN, ann wiıird der Nach-Iaß kaduk (für verfallen erklärt).

E) Der Testamentsvollstrecker
Der Erblasser kann, WE wıll uch durch

formlose Verfü einen Vollzieher (Kxekutor) sSe1-
1NeSs Letzten illens hestellen S16 AbGB) Dieser ist
nıicht Vertreter, sondern Beauftragter des Krblassers.
eın Auftrag beruht nicht uf einem Vertrag unter Leben-
den, sondern qu{ti einem einseltigen Rechtsgeschäft von
Yodes Die Übernahme dieses Amtes hängt vom
IreJ]ıen Willen des Bestellten ab Hat er dieses Amt über-
NOIMMINEN, ist schuldig, entweder als Machthaber die
Anordnungen. des Erblassers selbst ZU vollziehen oder
den saumseligen Erben N  ur Ausiührung derselben NCLS
halten. Er hat über die Vollziehung des Lietzten illens
uch ach der Kinantwortung wachen (88 b  SIa  Z
BBG, Art 517 ZGB) Nach deutschem Recht kann C sein
Amt jederzeit nach Belieben kündigen, ach österreicht-
schem nicht Er kann aUu's hinreichenden (ırüunden
Entlassung ansuchen, kann auch VOIN Abhandlungs-
ericht entlassen werden. Sonst erhischt sein Amt 1Ur
rch den Tod oder 15R Krledigung der übernomme-

Nne  S Verpflichtung. Infolge der Verlassenschaftsabhand-
lung hat iın Österreich der Testamentsvollstrecker wenig
Bedeutun

Das kiırchliche Recht, das seine Bestimmungen unter
trıfit, mahntdem Gesichtspunkte 1Nes Weltrechtes

Can 1301, 2, dıe ardınale, Bischöfe und Benelfizlaten,
nıicht 1Ur rechtzeılig ein gültiges TLestament errichten,
sondern auch in rechtsgültiger Form e1INe Vertrauens-
person bestimmen, die iIm alle des Ablebens des
Testators die kirchlichen Gerätschaften, dıe Kirchen-
bücher und alle anderen Tür die Kirche wichtigen oku-
mente sıch nımmt un denen übergibt, denen s1e W

stehen. (Schluß
16 *


